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Bebauungsplan Nr. 220 "MZO"

Maßstab 1 : 1.000

Bebauungsplan Nr. 220 "MZO"
mit Aufhebung des Durchführungsplans Nr. 5

Übersichtsplan unmaßstäblich

Entwurf 26.01.2021

Landkreis Leer
Stadt Leer

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeines Wohngebiet

1. Art der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ), z. B. 0,8
0,8

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

a abweichende Bauweise, s. textliche Festsetzung

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

6. Sonstige Planzeichen

Gebäudehöhe (GH), z. B.  9,50 m, Höhenbezugspunkte s. textliche FestsetzungGH  9,50 m

Straßenbegrenzungslinie

Abgrenzung des Maßes der Nutzung

Mischgebiet

maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse
III

o offene Bauweise

5. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Gesamtanlage (Ensemble), das dem Denkmalschutz unterliegtD

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen, hier:

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, zu
Gunsten der Stadtwerke Leer

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: verkehrsberuhigter Bereich

zwingende Zahl der Vollgeschosse
IV

St
Ga

Stellplätze
Garagengebäude

4.a öffentliche Verkehrsflächen

4.b private Verkehrsflächen

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils aktuellen Fassung, hat der Rat der Stadt Leer die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen
Festsetzungen am ..................  als Satzung beschlossen.

Leer, ..................

...........................
Bürgermeisterin

(Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 220 wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach &
Partner.

Rastede, ..................                                                                                         ...................................
                                                                                                                                (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Leer hat in seiner Sitzung am .............. die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" beschlossen.

Leer, ..................                                                                                               ...................................
                                                                                                                                Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Leer hat in seiner Sitzung am .................. nach Erörterung dem
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB am ...............ortsüblich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" hat mit der Begründung und den wesentlichen
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom .................... bis zum ................ öffentlich
ausgelegen und war auf der Internetseite der Stadt Leer einsehbar.

Leer, ..................                                                                                               ...................................
                                                                                                                                 Bürgermeisterin

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Leer hat den Bebauungsplan Nr. 220 "MZO"  nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten
Anregungen in seiner Sitzung am .................. gem. § 10 (1) BauGB in der zur Zeit geltenden Fassung als
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist der Bebauungsplanänderung gem.
§ 9 (8) BauGB beigefügt.

Leer, ..................
                                                                                                                          ...................................
                                                                                                                                 Bürgermeisterin

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" ist gem. § 10 (3) BauGB am ................ im
.................... bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" ist damit am .................
rechtsverbindlich geworden.

Leer, ..........................
                                                                                                                          ...................................
                                                                                                                                 Bürgermeisterin

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" ist gem. § 215 BauGB die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend
gemacht worden.

Leer, ..........................                                                                                       ...................................
                                                                                                                                 Bürgermeisterin

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 220 "MZO" stimmt mit der Urschrift überein.

Leer, .........................                                                                                        ...................................
                                                                                                                                 Bürgermeisterin

PLANGRUNDLAGE

Kartengrundlage:   Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2016

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ...........). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Leer, .....................................                                                                        .....................................
                                                                       Katasteramt Leer

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO sind die ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI) gem. § 6 BauNVO sind die Nutzungen nach § 6 (2) Nr. 6 bis 8
BauNVO (Gartenbaubetrieb, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)
sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten im Sinne des §
4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§§ 1(5) und 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

3. Innerhalb des Plangebietes gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: Gebäudehöhe: obere Gebäudekante
Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der Erschließungsstraße, gemessen 

senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße zugewandten 
Gebäudeseite.

Ausnahmsweise sind Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe durch untergeordnete
Gebäudeteile (z. B. technische Aufbauten wie Schornsteine, Antennen, Blitzschutzeinrichtungen und
Lüftungsanlagen mit Lüftungskanälen, Treppenhäuser, Überdachungen von Auf- und Abfahrten) um bis zu
2,5 m zulässig. (§ 16 (6) BauNVO)

4. In der gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzten, abweichenden Bauweise (a) sind Gebäude zulässig wie in der
offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbegrenzung.

5. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und der
Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports)
gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

6. Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1)
Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung während des Fortpflanzungszeitraumes vom 01.
März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30.
September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden.  Sie
ist in diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Gebäuden im Zeitraum vom 01.
Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zurvor nach Vorlage
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

7. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
(Tiefgaragen), durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9
überschritten werden.

8. Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB
zu Gunsten der Stadtwerke Leer ist von jeglicher Bebauung frei zu halten.

9. Innerhalb der in der Anlage 1 gekennzeichneten Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind schutzbedürftige Aufenthaltsräume im Sinne der DIN 4109
"Schallschutz im Hochbau" und Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone etc.) nur zulässig wenn durch die
Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung
eine Minderung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des Wertes von 70 dB(A) tags
bzw. 60 dB(A) nachts sichergestellt werden kann.

10.Innerhalb der in der Anlage 2 gekennzeichneten Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind Außenwohnbereiche außerhalb von Gebäuden ohne
zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Im Einzelfall ist zu prüfen, dass durch die
Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung
eine Minderung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des Immissionsgrenzwertes der
16. BlmSchV tags sichergestellt ist. Alternativ sind die Außenwohnbereiche in den Schallschatten der
relevanten Gebäude zu legen.

Gebäudegebundene Außenwohnbereiche sind beim Neubau bzw. baugenehmigungspflichtigen
Änderungen innerhalb der in der Anlage 2 gekennzeichneten Flächen in den Obergeschossen nur zulässig
sofern durch die Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete
Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des
Immissionsgrenzwertes der 16. BlmSchV sichergestellt werden kann.

11.Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Wohn- und
Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile
(Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. Für die in der Planzeichnung gekennzeichneten
Lärmpegelbereiche V bis VII beträgt das erforderliche resultierende Bau-Schalldämm-Maß R'w.ges der
gesamten Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dach etc.) für Wohn- und Aufenthaltsräume nach
DIN 4109:

Lärmpegelbereich V
Aufenthaltsräume von Wohnungen u. ä.: erf. R'w,ges = 45 dB
Büroräume u. ä: erf. R'w,ges = 40 dB

Lärmpegelbereich VI
Aufenthaltsräume von Wohnungen u. ä.: erf. R'w.ges = 50 dB
Büroräume u. ä.: erf. R'w.ges = 45 dB

Lärmpegelbereich VII
Aufenthaltsräume von Wohnungen u. ä.: erf. R'w.ges = -* dB
Büroräume u. ä.: erf. R'w.ges = 50 dB

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall festzulegen. Dabei sind 
bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile der 
Aufenthaltsräume von Wohnungen resultierende bewertete Schalldämmmaße (erf R'w,res in dB) 
aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts nicht 
überschritten wird. Die Bestimmung der erforderlichen bewerteten Schalldämmmaße erf. R'w,res ist für 
jeden Aufenthaltsraum nach dem Berechnungsverfahren der VDI-Richtlinie 2719 vorzunehmen.

12.Im gesamten Plangebiet  sind beim Neubau bzw. baugenehmigungspflichtigen Änderungen im
Zusammenhang  mit Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte
ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme  vorzusehen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden
nicht verschlechtern. Im Einzelfall kann geprüft werden, ob durch geeignete Baukörperanordnung eine
Minderung der Verkehrsgeräusche erreicht werden kann, sodass vor dem betreffenden  Schlafraumfenster
ein Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von nachts 50 dB(A) sichergestellt  werden kann.

13.Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind mit entsprechenden schalltechnischen
Einzelnachweisen über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zulässig. Es sind die geltenden
Vorschriften anzuwenden.

14.Innerhalb der mit A 1 und A 2 gekennzeichneten Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind, sind die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen gem. § 9 (2) Satz 1 Nr. 2 BauGB
erst zulässig, wenn die belasteten Materialien abgezogen oder durch eine mindestens 0,5 m mächtige
Schicht aus nachweislich der vorgesehenen Nutzung entsprechendem Material überdeckt wurden.

Innerhalb der mit A 1 und A 3 gekennzeichneten Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind, sind zudem die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen gem. § 9 (2) Satz 1 Nr. 2
BauGB erst zulässig, wenn ein punktueller Bodenaustausch vorgenommen wurde, um verbleibende
Restbelastungen zu beseitigen und so einer eventuellen Grundwasserverunreinigung entgegenzuwirken.
Die Maßnahme ist von einem Gutachter messtechnisch zu begleiten. Das Vorgehen ist vorab mit dem
Landkreis Leer, Bauordnungsamt, Abfall- / Bodenschutzbehörde, Bergmannstraße 37 in 26789 Leer,
abzustimmen.

Innerhalb der mit A 4 gekennzeichneten Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind, ist in Bereichen, die unversiegelt  bleiben, das Material abzuziehen oder eine mindestens 0,5
mächtige Überdeckung zu schaffen.

Für die innerhalb der mit A 5 gekennzeichneten Fläche befindliche ehemalige Abwasserpumpstation ist ein
Rückbaukonzept auf Grundlage weiterer Erkundungen zu erstellen. Die Maßnahmen sind in Abstimmung
mit der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer fachgutachterlich zu begleiten.

Im Übrigen ist das Kapitel 5 der orientierenden Erkundung vom 13.12.2018 (Ergänzung vom 06.02.2020)
vom Büro Krauss & Coll, Oldenburg zu berücksichtigen.

Die vorstehend genannten Maßnahmen, sind durch den Einsatz einer abfall- und bodenkundlichen
Baubegleitung umzusetzen. Mit dieser fachlichen Baubegleitung ist eine im Altlastenbereich fachkundige
Person zu beauftragen. Diese fachliche Baubegleitung hat dabei die einzelnen Baumaßnahmen für den
Bereich der Erdarbeiten / Herrichten des Baugrundes zu begleiten, zu koordinieren und den Aus- und
Einbau von Materialien sowie die Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe zu dokumentieren.  Die konkreten
Baumaßnahmen sind vorab mit der fachlichen Baubegleitung und sowie dem Landkreis als untere Abfall-
und Bodenschutzbehörde einvernehmlich abzustimmen. Eventuelle Untersuchungen auf
Kampfmittelbelastungen sind vorab mit der fachlichen Baubegleitung abzustimmen.

15.Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 sowie der festgesetzten
Mischgebiete MI 1 *, MI 2 * und MI 5 sind die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen gem. § 9 (2) Satz
1 Nr. 2 BauGB erst zulässig, wenn eine Beprobung des Bodens zur Bewertung des Gefährdungspfades
Boden-Mensch in Anlehnung an die BBodSchV auf Grundlage der endgültigen Vorhabenplanung erfolgt ist
und der Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer nachgewiesen wurde, dass gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zukünftig sichergestellt sind.

HINWEISE / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a.
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des
Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Archäologischen Dienst der
Ostfriesischen Landschaft, Hafenstraße 11, 26603 Aurich, Tel. 04941/1799-32 oder der zuständigen
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leer unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des
NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Innerhalb des Plangebietes sowie westlich angrenzend befinden sich nach dem Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetz geschützte Baudenkmäler (Rampengebäude, Großstraße Nr. 42/43 sowie
Großstraße Nr. 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33). Bauvorhaben in der Umgebung der Baudenkmäler sind
entsprechend § 8 NDSchG (Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen) und § 10 NDSchG
(Genehmigungspflichtige Maßnahmen) hinsichtlich der Gestaltung (Formensprache, Farbgebung und
Materialwahl) mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen.

3. Die Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch in Anlehnung an die Bundesbodenschutzverordnung
hat für die Freiflächen nach Festlegung und Erreichen des „Endzustandes" zu erfolgen. Die Herrichtung und
„Freimessung" von Freiflächen ist durch einen im Altlastenbereich fachkundige Person durchzuführen und
nachzuweisen sowie mit dem Landkreis Leer als untere Bodenschutzbehörde abzustimmen.

4. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten weitere Hinweise auf Altablagerungen und
Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Leer
zu benachrichtigen.

5. Sollten  bei den Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst
des LGLN -Regionaldirektion Hameln - Hannover zu benachrichtigen.

6. Der Aufbau und die Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Grundwasserverhältnisse müssen für die
Planung und  Ausführung des Bauvorhabens ausreichend bekannt sein, um die Standsicherheit und die
Gebrauchstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten. Gemäß § 13 der Niedersächsischen Bauordnung
muss ein Baugrundstück für bauliche Anlagen geeignet sein. Darunter fällt auch die Kampfmittelfreiheit des
Grundstücks. Die baurechtliche Pflicht zur Klärung, ob Kampfmittel bei einem zu bebauenden Grundstück
konkret zu vermuten sind und die gegebenenfalls erforderliche Veranlassung der Maßnahmen zur
Ausräumung dieses Verdachtes, liegt allein in der Verantwortung der Bauherrin beziehungsweise des
Bauherrn.

7. Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.

8. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft-
und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.

9. In den bahnnahen Gebäuden sind notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Erschütterungen
durchzuführen.

10.Die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der planfestgestellten und gewidmeten
Bahnstrecke dürfen nicht gefährdet oder gestört werden. Insbesondere muss ausgeschlossen sein, dass
angebrachte Beleuchtungen bzw. Leuchtkörper jeglicher Art, den Eisenbahnbetrieb beeinträchtigen (u.a.
Belandwirkungen, Signalsicht bzw. Signalverwechslung).

11.Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das
Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw.
dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

12.Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Einer
Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

13.Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet (WSG), Schutzzone III A, des Wasserwerkes
Leer-Heisfelde. Die nach der Wasserschutzgebietsverordnung geltenden Verbote und Handlungen sind zu
beachten.

14.Die oben genannten DIN Vorschriften, die nicht rechtswirksam publiziert sind, sind bei der Stadt Leer
einzusehen.

15.Rechtsgrundlagen:
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728)
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I

S.3786)
 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 l S. 58) (BGBl. l S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. l S. 1057)

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG, hier Schutz gegen Verkehrslärm

X

X X

Lärmpegelbereiche (LPB) gem. DIN 4109, z.B. LPB V
LPB V

Anlage 1 (siehe textliche Festsetzung Nr. 9) Anlage 2 (siehe textliche Festsetzung Nr. 10)

nachts

tags

Überschreitung der Immissions-
grenzwerte in den Außenwohn-
bereichen OG
Überschreitung der Immissions-
grenzwerte in den Außenwohn-
bereichen EGMaßstab 1 : 2 500 Maßstab 1 : 2 500

Flächen mit Überschreitung der
Schwellenwerte für die Gefärdung der
menschlichen Gesundheit (tags / nachts
70 / 60 dB(A))

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Aurich

Planunterlage

L4 - 274/2016
Gemarkung Leer
Flur 33
Feldvergleich am 02.09.2016

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (siehe Textliche
Festsetzung Nr. 14)

A 1

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement


